
 

 

Prüfungsplan 2010  

 

Das Prüfprogramm 2010 deckt alle Prüfungsfelder des  Landes-Rechnungshofs 
ausgewogen ab (1):   

Prüfvorhaben  Prüfungsart/-schwerpunkt  Art. 69  Anzahl  

Abteilungen im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung 

Schwerpunkt- und 
Systemprüfung 

2a 4 

Dienststellen des Amtes der 
Vorarlberger Landesregierung 

Systemprüfungen 2a 2 

Stiftungen, Anstalten, Fonds Systemprüfung 2b 0 

Unternehmungen im Miteigentum des 
Landes 

Schwerpunkt-, System- und 
Organisationsprüfungen 

2c 4 

Körperschaften öffentlichen Rechts Schwerpunktprüfung 2e 0 

Wohlfahrtseinrichtungen 1) Schwerpunktprüfung 3 0 

Unternehmen/Einrichtungen denen 
Förderungen gewährt werden 

Subventionsprüfung 3 1 

Gesamt  11 
1) Vorbehaltlich einer Prüfungsvereinbarung    

 

Das Prüfprogramm 2010 deckt alle Prüfungsfelder des  Landes-Rechnungshofs 
ausgewogen ab (2):  

Prüfvorhaben  Art. 69  Anzahl 
gesamt  

Anzahl 
Prüfungen  

Abdeckung 
in Prozent  

Abteilungen im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung 

2a 30 4 13,3 

Dienststellen des Amtes der 
Vorarlberger Landesregierung 

2a 17 2 11,8 

Stiftungen, Anstalten, Fonds 2b 7 0 0 

Unternehmungen im Miteigentum des 
Landes 

2c 16 4 25 

Körperschaften öffentlichen Rechts 2c 4 0 0 

Wohlfahrtseinrichtungen 1) 3 37 0 0 

Unternehmen/Einrichtungen denen 
Förderungen gewährt werden 

3 k.A. 1 k.A. 

k.A. = Keine Angabe möglich  
1) Private Vereine und Institutionen, die überwiegend Engelte/Kostenersätze aus dem Sozialfonds erhalten. 



 

 

 
"Unser Ziel ist es, notwendige Veränderungen einzuleiten 

und die Umsetzung zu überwachen, 
die reine ex post-Kontrolle greift zu kurz." 

 

 

 
Kurze Prüfungen mit einem klaren Schwerpunkt und entsprechenden Empfehlungen, 

übersichtliche und ergebnisorientierte Prüfungsberichte und 

ein möglichst dichtes Kontrollnetz über alle Prüfungsfelder sind wesentliche 
Eckpfeiler. 
  
Ziel ist es also, eine hohe Effektivität und Effizienz der Gebarungskontrolle im Land 
Vorarlberg sicherzustellen, um zu gewährleisten, dass öffentliche Mittel bestmöglichst 
verwendet und weitere Verwaltungsvereinfachung realisiert werden. 

 
 


